
Richtlinie über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

April 2007



Referat: 
Wasserbau, Hochwasserschutz

26. April 2007

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Autor: 
SMUL

Folie 2

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie der EU (Entwurf) –
Werdegang
• Kommissionsvorschlag: 18.01.2006
• Politische Einigung Umweltrat: 27.06.2006
• Erste Lesung EP: 13.06.2006
• Gemeinsamer Standpunkt des Rates: 23.11.2006
• Trilog-Verfahren: seit 20.03.2007
• Zweite Lesung EP: 24.04.2007
• bei Annahme der EP-Änderungen durch Rat Verabschiedung und 

Inkrafttreten bis Mitte 2007 unter deutscher Ratspräsidentschaft, 
ansonsten Vermittlungsverfahren
wichtigste Dissenzpunkte Rat – Parlament:

- Anwendungs- und Untersuchungsbereich (Kanalisationen, 
Überflutungsflächen, ...)

- Umsetzungsfristen
- Koordination mit der Umsetzung der WRRL
- Anerkennung von Vorarbeiten
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Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie der EU (Entwurf) –
Regelungsgehalt nach dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates

3-stufiger Ansatz
• Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos für jedes Flussgebiet

("signifikantes Hochwasserrisiko")

• Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten für 
Flussgebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko

• Hochwasserrisikomanagementpläne für Flussgebiete mit signifikantem 
Hochwasserrisiko
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• Umfang:
Karte der Flussgebiets- oder Bewirtschaftungseinheit
Beschreibung früherer Hochwasserereignisse einschließlich Bewertung ihrer 
negativen Auswirkungen auf den Menschen, die Umwelt und  wirtschaftliche 
Tätigkeiten
Beschreibung früherer Hochwasserereignisse im Hinblick auf die bei ähnlichen 
Hochwasserereignissen künftig zu erwartenden Schäden

• Optional:
Bewertung zu erwartender Auswirkungen künftiger Hochwasserereignisse  

• Umsetzungsfrist: bis 22.12.2012,
danach Aktualisierung aller 6 Jahre, erstmals bis zum 22.12.2018

Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos - Artikel 4
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Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten - Artikel 6

• Umfang:
Hochwassergefahrenkarten – Erfassung der überfluteten Flächen und 
Intensität der Überflutung

Hochwasserrisikokarten – Erfassung 
potenziell betroffener Einwohner; 
wirtschaftlicher Aktivitäten; 
Anlagen, von denen Gefahren für die Umwelt ausgehen können;
Schutzgebiete

• Umsetzungsfrist: bis 22.12.2013,
danach Aktualisierung aller 6 Jahre, erstmals bis zum 22.12.2019
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Hochwasserrisikomanagementpläne - Artikel 7

• Umfang:
Ziele/Schutzniveau
Maßnahmen
Berücksichtigung aller relevanten Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements

• Keine signifikanten negativen Auswirkungen auf das Hochwasserrisiko in 
anderen Ländern – soweit nicht Koordinierung und einvernehmliche Lösung 

• Internationale Abstimmung – ein abgestimmter Plan oder ein Paket 
abgestimmter Pläne

• Umsetzungsfrist: 22.12.2015, 
danach Aktualisierung aller 6 Jahre, erstmals bis 22.12.2021
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Anrechnung von Vorarbeiten - Artikel 13

• Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos:
Keine Bewertung für Flussgebiete, für die 

- vor dem 22.12.2010 ein signifikantes Hochwasserrisiko festgestellt 
oder

- vor dem 22.12.2010 die Erstellung von Karten nach Art. 6 der RL
beschlossen wurde.

• Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten:
Karten können verwendet werden, die vor dem 22.12.2010 erstellt wurden 
und hinsichtlich ihres Informationsniveaus den Anforderungen des Art. 6 
entsprechen

• Hochwasserrisikomanagementpläne:
Pläne können verwendet werden, die vor dem 22.12.2010 erstellt wurden 
und hinsichtlich ihres Inhaltes den Anforderungen des Art. 7 entsprechen
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